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282 Sauft«;. fd&mefs, $cwbft». („Saeifterblatfy

2lHe »Ott ber ©InigungSfielle horgelabenen ftnb bei

hufje oerpflicfjtet, ju exfdjeineti, ju oet^anbeln unb 2luS=

fünft iu erteilen. e> >
'

j ®aS herfahren ift foftenloS. •

3lrt. 32. deicht eine «Streitigfeit über bte ©renjen
eine§ KantonS hinauf fo ernennt ber hunbeSrat bie

©tnigungSfteUe. @t ïann auch eine fantonaje ©inigungS»
ftefle mit ber hermütlung betrauen.
* 2lrt. 33. ©ragten mehrere gabrifinfjaber berfetben

^nbuftrie unb ihre Arbeiter eine freiwillige ©InigungS»
ftelle, fo tritt fie für bte beteiligten anftatt ber amt»
itihen in Sätigfeit.

_
/'» '>

2lrt. 34. ®le Parteien fönnen ben ©InigungSfteüen
im einjelhen galle, freiroilligen ©inigungSftellen audi)

allgemein, bie hefugntS übertragen, oerbinblid^e ©dhtebS»
fprücf)e ju fällen.

3lrt. 35. ®te Kantone fönnen ben ©inigungSftellen
meitere als bie tn biefem ©efetje oorgefeljenen befugniffe
übertragen.

3lrt. 36. $ur Unterfuchung unb begutachtung non
befchmerben, bie ton Arbeitern eibgenöffifc|er SBerfftätten
ausgehen unb fich auf allgemeine 3lrbett§nerhältniffe be=

Stehen, befteHt ber bunbeSrat eine etbgenöffifclje äöetf»
ftättenfommiffion.

®te Unterfuchung finbet ftatt, roenn bte hefdhroerbe
non einer ülnsabl oon Arbeitern ausgeht unb bie birefte
beilegung ber SMnungSoerfcljiebenhett sroifdhen ber her»
maltung unb ben Arbeitern nicht möglich ®le be=
fdfjlufjfaffung über bte befdhroerbe fteht bem bunbeS=
rate su.

®r fann bte Kommiffion febersett unb ohne not»
liegenbe befchroetbe mit ber Unterfuchung ber herhält»
niffe in SBerfftätten ober mit ber beridhterftattung über
allgemeine ober beftimmte gragen betrauen,

3lrt. 37. ®te etbgenöffifclje SBerfftättenfommiffion
befteht auS einem ißräftbenten unb stoei wettern fiänbigen,
fomle nter im einseinen gaHe sugesogenen SJlitgliebern.
©ineS ber ftänbigen tUtitglieber foil hertrauenSmann ber
Slrbeiterfdböft fein; gn>ei ber im einseinen galle söge»
sogenen SRitglieber finb, nadh ©tnholung eines hör»
fdhlageS ber 2lrbeitetfdjaft ber Söerfftätten, auf bie fidt»

bie Stätigfett ber Kommiffion besten wirb, btefer
Sirbeiterfdhaft su entnehmen.

2lrt. 38. Sie meltern horfcfjriften über bie Dcgani»
/ation, forote bte hefugniffe unb baS herfahren ber
eibgenöffifdhen SBetf ftättenfommiffion merben burcfj ben
hunbeSrat aufgefteKt.

3lrt. 39. Stuf bie SBerfftötten ber fdhroeiserifdjen
hunbeSbahnen finben bte horfdhriften über bie ©InigungS»
fieHen unb über bte etbgenöffifclje SBerfftättenfornmiffion
feine 3lnroenbung. (gortfehung folgt.)
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Kraftgewinnung aus Sägemehl.
®ie ßauptfdfjroterigfeit bei ber hergafung oon ©tücf»

hols für Kraftsroedfe, bie' in ber ©erolnnung eines teer»

freien ©afeS beftanb, ift heute übermunben. ®erar%
Anlagen haben befonberS in Slmerifa grofje herbreitung
gefunben. Lyl.

®ie hermertung pon ßolsabfällen hingegen

ift et ft in jüncfter $ett einroanbfrei gelungen, na|bem
ber hergafer oon 9fict)e megen §u großem KofSoerbraudj
für lanbroirtfchaftlidhe hetriebe ftdh nidjt fehr eignet unb

au<h für bie hergafung oon Sägemehl nicht' oorteilljaft
ift. ®aS neue herfahren oon ©rnft Sortn in ®oulatti»
court befteht battn, bafj ber hrennftoff in einem ©djacfy

oergaSt roirb, ben bte ©afe tn nahesu roagredhter SRid;

tung burdhsiehen. gerner roirb bie hergafungSfuft unlet

oerhältniSmäfjig hohem ®rucfe eingeführt. Saburcf), bojj

hier ber 2Bhtb in roagredhter Dichtung firent, bietet fid)

ihm im roefentltdf)en ftetS ber gleiche äßiberftanb bat,

roogegen btefer gerabe bei ben bichlliegenben ©ägefpänen
tn etnem gewöhnlichen ©enerator oon hefcf)i(fung p
hefcf)icfung fehr fdhroanfén roürbe, roobei natürlich auch

bie 3lufrecfjterhaltung einer gleichmäßigen hrennsone
fdhroterig roäre. ©ine weitere ©dhroierigfett bieten auch

bte harsigen unb teerigen heftanbteile, bie ftdh tn einet

geroiffen ßöhe oberhalb ber geuetsone austreiben unb

bie ©aSroege im hrennftoff oetfdhmieren.
het bem Sortnfchen ©aSerseuger ftnb febocï) bte (Safe

nidht gesroungen, jene ©ehrten su burdhbringen. Set

hrennftoff finît allmählich Sur ©lulsone herab unb es

bleibt ben in ben barüber gelagerten (Schichten auSge»

trtebenen ©cf)roefelgafen ttidhtS anbereS übrig, als butcf)

ben glühenben hrennftoff nach bem ©aSabsug su ftrömen,
roobei fie sum Seil gerfe^t werben.

®emncnh führt baS ©eneratorgaS nodh immer be»

trädhi liehe SJiengen oon 2eer mit unb bebarf baher einet

grünblichen 3BafdE)ung. ®er neue hergafer ftedt abet

jebenfaUS einen bebeutenben gortfdhritt bar; man muf

bebenîen, bof; tn etnem gewöhnlichen KofSfüjadht f«h

nadh furser hetrtebSseit bie 3tuifdheriräume smifdhen ben

KoïSfiûcïen mit bem oon ben ©afen mitgeriffenen ©äge=

mehl oerftopfen würben, ; womit ben ©afen ber ®utc|=

tritt burc| bie KoîSfâule abgefdhnitten wäre.

©benfo roürbe tn einem gewöhnlichen ®rudfgaSerseuget,
tn bem bie hrennftofffdhidfjt eine beftimmte ©tärte haben

mu|, bamit bie Kohlenfäure tn Kohlenojpb übergeführt

werben fann, infolge ber bidden Sagerung beS Stenn»

ftoffeS ber ®urdhtritt ber Suft nur fehr fermer cor ftdh

gehen. @S ift babei noch P berüdffidhtigen, öaf; in bet

3one, tn ber bte harsigen heftanbteile beS f>ot}e§ er»

roeidhen, ein herfilsen ganser Schichten beS hrennftoffeS

ftatlftnbet.
ÉHe biefe ftbelftänbe werben bei bem neuen 33er=

fahren oermieben, baS ohne 3ufah oon ©tüdthols bucch'

geführt roirb.
©aSerseuger, bei benen bte ©afe ben ©cljacht

roagredhter hidhtung burdhsiehen, ftnb stoar fdhon oorge»

fchlagen roorben. Sto^bem mu| eS als ein befonbetc»

herbienft angefehen werben, ba| eS nadh langen 35er»

fudhen gelungen ift; in etnem foldhett ©aSerseuger W

fonft fo mtnberroertigen ©ägefpäne su oergafen,
man fann mit Qntereffe meiteren hiitteilungen über Dûs

neue herfahren entgegenfe|en.

H)as bc3tt)ccîctt 6ic £el?rlittô$'
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©te roollen bie Sehrlinge unb Sehrtöchter mährej,

ber Sefjrselt sum gleiße unb Serneifer anfpornen. ©'
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Alle von der Einigungsstelle Vorgeladenen sind bei

Buße verpflichtet, zu erscheinen, zu verhandeln und Aus-
kunft zu erteilen. < > -

> Das Verfahren ist kostenlos. - ^
Art. 32. Reicht eine Streitigkeit über die Grenzen

eines Kantons hinaus, so ernennt der Bundesrat die

Einigungsstelle. Er kann auch eine kantonale Einigungs-
stelle mit der Vermittlung betrauen.
^ Art. 33. Errichten mehrere Fabrikinhaber derselben
Industrie und ihre Arbeiter eine freiwillige Einigungs-
stelle, so tritt sie für à Beteiligten anstatt der amt-
lichen in Tätigkeit. t. '

Art. 34. Die Parteien können den Einigungsstellen
im einzelnen Falle, freiwilligen Einigungsstellen auch

allgemein, die Befugnis übertragen, verbindliche Schieds-
spräche zu fällen.

Art. 35. Die Kantone können den Einigungsstellen
weitere als die in diesem Gesetze vorgesehenen Befugnisse
übertragen.

Art. 36. Zur Untersuchung und Begutachtung von
Beschwerden, die von Arbeitern eidgenössischer Werkstätten
ausgehen und sich auf allgemeine Arbeitsverhältnisse be-

ziehen, bestellt der Bundesrat eine eidgenössische Werk-
stättenkommission.

Die Untersuchung findet statt, wenn die Beschwerde
von einer Anzahl von Arbeitern ausgeht und die direkte
Beilegung der Meinungsverschiedenheit zwischen der Ver-
waltung und den Arbeitern nicht möglich ist. Die Be-
schlußfassung über die Beschwerde steht dem Bundes-
rate zu.

Er kann die Kommission jederzeit und ohne vor-
liegende Beschwerde mit der Untersuchung der Verhält-
niffe in Werkstätten oder mit der Berichterstattung über
allgemeine oder bestimmte Fragen betrauen,

Art. 37. Die eidgenössische Werkstättenkommission
besteht aus einem Präsidenten und zwei weitern ständigen,
sowie vier im einzelnen Falle zugezogenen Mitgliedern.
Eines der ständigen Mitglieder soll Vertrauensmann der
Arbeiterschaft sein; zwei der im einzelnen Falle zuge-
zogenen Mitglieder sind, nach Einholung eines Vor-
schlages der Arbeiterschaft der Werkstätten, auf die sich
die Tätigkeit der Kommission beziehen wird, dieser
Arbeiterschaft zu entnehmen.

Art. 38. Die weitern Vorschriften über die Ocgani-
fation, sowie die Befugnisse und das Verfahren der
eidgenössischen Werkftättenkommission werden durch den
Bundesrat aufgestellt.

Art. 39. Auf die Werkstätten der schweizerischen
Bundesbahnen finden die Vorschriften über die Einigungs-
stellen und über die eidgenössische Werkstättenkommission
keine Anwendung. (Fortsetzung folgt.)
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Die Hauptschwierigkeit bei der Vergasung von Stück-

holz für Kraftzwecke, die in der Gewinnung eines teer-

freien Gases bestand, ist. heute überwunden. Derartige
Anlagen haben besonders in Amerika große Verbreitung
gesunden. ì.Die Verwertung von Holzabfällen hingegen

ist erst in jüngster Zeit ' einwandfrei gelungen, nachdem
der Vergaser von Richö wegen zu großem Koksverbrauch
für landwirtschaftliche Betriebe sich nicht sehr eignet und

auch für die Vergasung von Sägemehl nicht vorteilhast
ist. Das neue Verfahren von Ernst Lorin in Doulain-
court besteht darin, daß der Brennstoff in einem Schacht

vergast wird, den die Gase in nahezu wagrechter Rich-

tung durchziehen. Ferner wird die Vergafungsluft unter

verhältnismäßig hohem Drucke eingeführt. Dadurch, daß

hier der Wind in wagrechter Richtung streicht, bietet sich

ihm im wesentlichen stets der gleiche Widerstand dar,

wogegen dieser gerade bei den dichtliegenden Sägespänen
in einem gewöhnlichen Generator von Beschickung zn

Beschickung sehr schwanken würde, wobei natürlich auch

die Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Brennzone

schwierig wäre. Eine weitere Schwierigkeit bieten auch

die harzigen und teerigen Bestandteile, die sich in einer

gewissen Höhe oberhalb der Feuer zone ausscheiden und

die Gaswege im Brennstoff verschmieren.
Bei dem Lorinschen Gaserzeuger sind jedoch die Gase

nicht gezwungen, jene Schichten zu durchgingen. Der

Brennstoff sinkt allmählich zur Glutzone herab und es

bleibt den in den darüber gelagerten Schichten ausge-

triebenen Schwefelgasen nichts anderes übrig, als durch

den glühenden Brennstoff nach dem Gasabzug zu strömen,

wobei sie zum Teil zersetzt werden.
Demnach führt das Generatorgas noch immer be-

trächtliche Mengen von Teer mit und bedarf daher einer

gründlichen Waschung. Der neue Vergaser stellt aber

jedenfalls einen bedeutenden Fortschritt dar; man muß

bedenken, daß in einem gewöhnlichen Koksschacht sich

nach kurzer Betriebszeit die Zwischenräume zwischen den

Koksstücken mit dem von den Gasen mitgerissenen Säge-

mehl verstopfen würden, womit den Gasen der Durch-

tritt durch die Kokssäule abgeschnitten wäre.

Ebenso würde in einem gewöhnlichen Druckgaserzeuger,
in dem die Brennstoffschicht eine bestimmte Stärke haben

muß, damit die Kohlensäure in Kohlenoxyd übergeführt

werden kann, infolge der dichten Lagerung des Brenn-

ftoffes der Durchtritt der Lust nur sehr schwer vor sich

gehen. Es ist dabei noch zu berücksichtigen, daß in der

Zone, in der die harzigen Bestandteile des Holzes er-

weichen, ein Verfilzen ganzer Schichten des Brennstoffes

stattfindet.
Alle diese llbelstände werden bei dem neuen Ver-

fahren vermieden, das ohne Zusatz von Stückholz durch-

geführt wird.
Gaserzeuger, bei denen die Gase den Schacht in

wagrechter Richtung durchziehen, sind zwar schon vorge-

schlagen worden. Trotzdem muß es als ein besondere»

Verdienst angesehen werden, daß es nach langen Ver-

suchen gelungen ist, in einem solchen Gaserzeuger dte

sonst so minderwertigen Sägespäne zu vergasen, und

man kann mit Interesse weiteren Mitteilungen über das

neue Verfahren entgegensehen.
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